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(Auftraggeber)
(Auftragnehmer - statische Bemessung)
Anwendungsbereich
Nachfolgend aufgeführte Vorgaben gelten für alle zwischen den oben genannten Partnern schriftlich oder fernmündlich abgeschlossenen Aufträge über die Erstellung statischer Bemessungen.

In Anlehnung an die "DSTV- Richtlinie zur statischen Berechnung von Stahlbauten" spezifizieren sie formale und organisatorische Details, die in jedem Fall einzuhalten sind, auch wenn darauf bei der Bestellung nicht explizit hingewiesen wird.
Allgemeines

1. Personalqualifikationen (entspr. MBO 2008, Art. 62 Bautechnische Nachweise) sind auf Verlangen vorzulegen.
2. Zur Berechnung eingesetzte Hard- und Software ist regelmäßig zu überprüfen um sicherzustellen, dass

· relevante normative Änderungen (z.B. Umstellung auf Eurocode) berücksichtigt werden
· Versions- und/ oder Programmänderungen miteinander kompatibel sind,

· durchgeführte Berechnungen verfügbar und nachprüfbar sind,

· und die Datensicherheit jederzeit gewährleistet ist.
3. Grundlage für statische Bemessungen sind, sofern nichts anderes vereinbart, die relevanten Teile der Euro-
codes (unter Berücksichtigung der nationalen Anhänge) sowie die Vorgaben zu Konstruktionsmaterialien und 
Toleranzen gemäß EN 1090

4. Die Ausführung statischer Berechnungen wird auf der Grundlage von CH 73-1 "Checkliste zur Bemessung/ 
Statik" (informativ als Anlage beigefügt) auftraggeberseitig im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle überprüft. Außerdem behalten wir uns vor ggf. Lieferantenaudits nach Vereinbarung durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Organisatorische Vorgaben
1. Folgende Anforderungen sind zu berücksichtigen und einzuhalten:

· Jede Berechung muss in sich abgeschlossen sein, 

· sie muss geeignet sein für eine Weiterverendung durch Dritte,

· sie muss vollständig und klar gegliedert sein,

· sie muss lesbar und prüfbar sein,

· sie muss kopier- bzw. scanfähig sein,
· Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind vollständig, übersichtlich und prüfbar für alle Bauteile und Verbindungen nachzuweisen,

· alle notwendigen Angaben für die Anschlusskonstruktion oder eine spezielle Anschlussstatik müssen enthalten sein,

· Ausdrucke EDV- gestützter Berechungen müssen vollständig, nachvollziehbar und reproduzierbar sein.
Maßgebende Resultate der Berechnungen sollten hervorgehoben sein (z.B. für Nachweise benutzten Schnittgrößen).

2. Herstellungsrelevante Angaben müssen eindeutig ersichtlich sein:

· Ausführungsklasse, Werkstoffe/ Werkstoffgüten entspr. EN 1993-1-10 (Stahl) bzw. entspr. EN 1090-3/ 
EN 1999-1-1 (Aluminium) 
- einschl. ggf. zu berücksichtigender Zusatzangaben nach EN 1090-2 bzw. EN 1090-3, Tabelle A1 und 
- einzuhaltender Toleranzen nach EN 1090-2, Anhang D (Stahl) bzw. nach EN 1090-3, Anhänge G, H, I 
  (Aluminium)
· Detaillierte Angaben zur Bemessung von Anschlüssen nach EN 1993-1-8 (Stahl) bzw. nach EN 1999-1-1 (Aluminium) und den jeweils relevanten nationalen Anhängen
- Art, Größe und Ausführung von Schweißnähten und Kontenpunkten
- Vorbereitungsgrade für Stahl nach ISO 8501-3 bzw. der Korrosivitätskategorie
- Art, Größe und Ausführung mechanischer Verbindungsmittel einschl. ggf. erforderlicher Vorspannungen
  bei Schrauben-Verbindungen
· Art und Umfang ggf. erforderlicher ergänzender zf- Prüfungen von Schweißnähten (entspr. EN 1090-2, 
Pkt. 12.4.2.2 Tab. 24 (Stahl) bzw. nach EN 1090-3, Pkt. 12.4.3.2 und Anhang L.3 (Aluminium)
· Feuerwiderstand (sofern erforderlich)
· ggf. bei der Montage zu berücksichtigende besondere Belastungen

3. Wenn die Erstellung von Konstruktions- und Fertigungszeichnungen Bestandteil des Auftragsumfanges ist (wird explizit angegeben), liegt es in der Verantwortung des o. g. Auftragnehmers die fertigungsrelevanten Detailinformationen aus der Statik in die Fertigungszeichnungen zu übertragen.
Formale Vorgaben
Um eine Weiterverwendung durch Dritte zu vereinfachen und ein schnelles "Zurechtfinden" in den Unterlagen sowie deren Vollständigkeit zu gewährleisten, sollten die Berechnungen entsprechend folgendem Gliederungsschema aufgebaut werden:
1. Titelseite mit Angaben zu Bauherr/ Auftraggeber, Bauvorhaben, Bauort sowie dem Gesamtumfang (Seitenzahl) der Dokumentation.
Sofern die Erstellung von Konstruktionsplänen und/ oder Fertigungszeichnungen Bestandteil des Auftrages ist, sind die Kontaktdaten des Konstrukteurs mit anzugeben.
2. Detailliertes Inhaltsverzeichnis

3. Vorbemerkungen
· kurze Beschreibung des Bauwerks und der statischen Konzeption (Maße, Nutzung, Besonderheiten des Tragwerks, nutzungsbedingte und ggf. erforderliche besondere Anforderungen, Schutzmaßnahmen, ...)

· Grundlagen der statischen Berechnung (zugrundeliegende Dokumente und Zeichnungen, relevante Normen und sonstige geltende bzw. vereinbarte Richtlinien und Vorgaben)

· Standortangaben (z.B. Wind-, Schneelastzone, NN-Höhenlage, ggf. standortbedingte Besonderheiten, ...)

· Angaben zu den Baugrundverhältnissen entsprechend den Erfordernissen (z.B. angesetzte Bodenpressung, Baugrubensicherung, Unterfangung bei Nachbarbebauung, ....)

· statische Konzeption zur Ableitung der Vertikal- und Horizontallasten, Aussteifungssysteme und Anordnung von Fugen, Monatagezuständen und Bauzustände bei Umbauten

· Baustoffe und Eignungsnachweise (ggf. erforderliche Sonderanforderungen wie z.B. Z- Güten sind explizit anzugeben)

· Auflistung der eingesetzten Computerprogramme (einschl. Hersteller und Versionsnummer)
4. Übersichtszeichnungen, Positionspläne, Skizzen
Übersichtliche Darstellung der statischen Systeme, Achs- und Reihenbezeichnungen sowie Höhenknoten, Globales Koordinatensystem, Systemmaße, Positionsnummern, Fugenanordnungen, eindeutig zuordenbare Skizzen aller nachgewiesenen Details
5. Lastannahmen

6. Berechnungen und Nachweise
Berechnungen aller relevanten Schnittgrößen und Verformungen sowie der Nachweis der relevanten Tragsicherheitsmerkmale (Tragsicherheit, Gebrauchtauglichkeit, Ermüdungsfestigkeit, Feuerwiderstand). Die Dokumentation der einzelnen Nachweise muss übersichtlich und nachvollziehbar sein.
Anschluss-Schnittgrößen sind in der Berechnung deutlich zu kennzeichnen.
7. Schlussseite mit den Name  und Unterschrift des verantwortlichen Statikers
8. Anhang  (EDV-Ausdrucken, Fundamentlasttabellen, Anschlussschnittgrößen, ...)

Der Auftragnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die organisatorischen und formalen Lieferspezifikationen zur Kenntnis genommen hat und diese bei seiner Dienstleistungserbringung berücksichtigt.

_______________________________________________

Datum und Unterschrift des Lieferanten bzw. Statikers
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.

Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst.
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